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Zweiter Entwurf der 3. Änderung des Landesentwicklungsplanes NRW

hier: Stellungnahme der Stadt Hückelhoven

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 9 Abs. 1 ROG, hat der Bau-
und Umweltausschuss der Stadt Hückelhoven in seiner Sitzung am 14.04.2026 über den
zweiten Entwurf zur 3. Änderung des Landesentwicklungsplanes NRW beraten.
Gem. § 9 Abs. 1 der Zuständigkeitsordnung für die Arbeit der Ratsausschüsse der Stadt
Hückelhoven ist der Bau- und Umweltausschuss lediglich für die Vorberatung der Abgabe
einer Stellungnahme zum Landesentwicklungsplan zuständig. Die Angelegenheit muss daher
noch im Rat der Stadt endgültig entschieden werden. Die nächste Sitzung des Rates der Stadt
Hückelhoven findet am 29.04.2026 statt. Die Frist zur Abgabe einer Stellungnahme im o. g.
Verfahren endet jedoch bereits am 17.04.2026.
Somit ist eine fristgerechte Beschlussfassung im Rat nicht möglich. Einer beantragten
Fristverlängerung bis zum 30.04.2026 wurde nicht zugestanden.

Vorbehaltlich des Beschlusses des Rates der Stadt Hückelhoven wird mitgeteilt, dass von
Seiten der Stadt Hückelhoven keine Einwände oder Bedenken gegen den zweiten Entwurf
zur 3. Änderung des Landesentwicklungsplanes NRW erhoben werden. Sollten sich bei der
Beschlussfassung des Rates der Stadt Hückelhoven Änderungen ergeben, werden diese
zeitnah nachgereicht.


